
Lieber Tischtennisspielerinnen und Tischtennisspieler,
 
in der Anlage erhaltet ihr die vom DTTB-Präsidium beschlossene Aktualisierung des Covid 19-Schutz- und 
Handlungskonzeptes, die unsere Task Force auch unter Einbeziehung von Rückmeldungen aus aus den 
Landesverbänden vorbereitet hatte.  
Allerdings besteht ja ohnehin der Grundsatz, dass staatliche (Länder-) Regelungen Vorrang vor den Maß-
nahmen unseres Schutzkonzeptes haben.
In der vergangenen Woche hat es dann noch Aktualisierungen der staatlichen Corona-Verordnungen ge-
geben; auch daraufhin wurde unser Konzept überprüft.
Die meisten Anpassungen waren redaktioneller Art. 

Inhaltlich gibt es zwei wesentliche Veränderungen.
 
Die erste, dass Doppel wieder erlaubt sind.
 
Die zweite Änderung hat sich nach den Rückmeldungen aus eurem Kreis und Aktualisierungen der 
staatlichen Verordnungen ergeben. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist in den Hallen außer-
halb des eigenen Sporttreibens jetzt verpflichtend. Dies ist ohnehin schon in einer zunehmenden 
Zahl an Bundesländern (aktuell ca. der Hälfte) staatlicherseits vorgegeben, zudem ist dies eine klare 
Regelung und hilft, Mißverständnissen vorzubeugen, vor allem aber wird der Infektionsschutz beim 
Tischtennis verbessert. Zudem folgen wir damit einer Empfehlung des DOSB aus dessen Zusatz-Leit-
planken für den Hallensport.

erweiterte Maskenpflicht zur Sicherheit

Hinweis in eigener Sache zum Schutzkonzept
Unter dem Vorbehalt der Übernahme durch die zuständigen staatlichen Stellen sind alle als „Maßnahmen“ 
gekennzeichneten Inhalte dieses Schutz- und Handlungskonzeptes verbindlich. Davon abweichende Be-
stimmungen der staatlichen Behörden gelten jedoch stets vorrangig.
 
Für Fragen zum Schutzkonzept stehen die Mitarbeiter aus dem Wettkampfsportbereich und ich zur Verfü-
gung.
  
Mit freundlichen Grüßen

Deutscher Tischtennis-Bund e.V.
Matthias Vatheuer
Generalsekretär

Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt
T +49 69 695019-16
F +49 69 695019-13

vatheuer.dttb@tischtennis.de
www.tischtennis.de
        



 

I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Deutscher Tischtennis-Bund e.V. 
Otto-Fleck-Schneise 12 
T +49 69695019-0 
F +49 69695019-13 
dttb@tischtennis.de 
www.tischtennis.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deutscher Tischtennis-Bund e. V. 

COVID 19-Schutz- und 
Handlungskonzept für 
den Tischtennissport in 
Deutschland 
 
Stand: 17. August 2020 

mailto:dttb@tischtennis.de


II 

Deutscher Tischtennis-Bund e.V. 

 

Inhaltsverzeichnis 
    

   

 Seite 

 
Präambel  1 

Welche Regelungen gelten?  2 

Mindestens 1,5 Meter Abstand halten!  3 

Hygieneregeln umsetzen!  4 

Rahmenbedingungen klären!  5 

Zusätzliche Maßnahmen für das Freiluft-Training  6 

Zusätzliche Maßnahmen für das Hallen-Training  7 

Zusätzliche Maßnahmen für den Wettkampf  8 

 
 



 

1 

 

Präambel 

Der Hauptzweck des Deutschen Tischtennis-Bundes ist die Förderung des Tischtennissports. 

Aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus bestehen seit einiger Zeit für das gesellschaftliche 
Leben in Deutschland diverse Einschränkungen. Von diesen Maßnahmen ist auch der Sport 
inkl. Tischtennis betroffen.  
 
Inzwischen hat es durch die Politik diverse Lockerungen gegeben. Auch der Sport ist aufgefor-
dert, seine Konzepte anzupassen. 
 
Sportartspezifisch sind dafür die nationalen Sportfachverbände verantwortlich, die sich an den 
neu(e)n Leitplanken des DOSB sowie den Zusatz-Leitplanken für den Hallen- und den Wett-
kampfsport orientieren sollen. 
 
Im Sinne der Erfüllung des Verbandszweckes soll das vorliegende Covid-19 Schutz- und 
Handlungskonzept des Deutschen Tischtennis-Bundes aufzeigen, wie das Freiluft-Spiel 
sowie der Hallen-Trainingsbetrieb in den Tischtennisvereinen und Trainings-Stützpunkten und 
der Wettkampfbetrieb unter Einhaltung der übergeordneten Grundsätze, z. B.  Kontaktbe-
schränkungen, Abstandsregelungen und Hygiene-Maßnahmen sowie dem Schutz besonders 
gefährdeter Personen, ablaufen können. 
 
Tischtennis ist 
 

• ein Individualsport,  

• kein Kontaktsport und 

• die Trainingspartner*innen bzw. Wettkampfgegner*innen sind mindestens 2,74 Meter 
(Länge des Tisches) voneinander getrennt 

 
Mit den notwendigen Anpassungen, die dieses Schutz- und Handlungskonzept beschreibt, ist 
Tischtennis deshalb unter den aktuellen Bedingungen des Infektionsschutzes eine besonders 
geeignete und sichere Sportart. 
 
Dieses Schutz- und Handlungskonzept wird kontinuierlich an die jeweils aktuellen staatlichen 
Vorgaben angepasst. 
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Welche Regelungen gelten? 

 

Maßgeblich sind stets die Verordnungen und ggf. Auflagen der zuständigen staatlichen 
Stelle auf der Ebene des jeweiligen Bundeslandes bzw. der jeweiligen Kommune. Diese 
sind vollumfänglich zu beachten und umzusetzen und haben Vorrang vor den in diesem 
Konzept genannten Maßnahmen. Das gilt sowohl hinsichtlich Lockerungen als auch hin-
sichtlich Verschärfungen. 

Vielfach knüpfen die zuständigen staatlichen Stellen die Genehmigung des Sportbetriebs an 
das sportartspezifische Covid-19-Schutzkonzept des jeweiligen Spitzenverbandes. Dies 
erfolgt manchmal in der Form der verbindlichen Übernahme und manchmal als dringende Emp-
fehlung. 

Der DTTB legt mit seinen Untergliederungen hiermit ein sportartspezifisches Covid-19-Schutz- 
und Handlungskonzept für den Tischtennissport in Deutschland vor. Unter dem Vorbehalt der 
Übernahme durch die zuständigen staatlichen Stellen sind alle „Maßnahmen“ verbindliche 
Bestandteile dieses Schutz- und Handlungskonzeptes. 

Darüber hinaus enthält dieses Schutz- und Handlungskonzept „Optionale Hinweise“. Diese 
dienen der Erläuterung oder enthalten weitergehende mögliche Maßnahmen, die jedoch keinen 
verbindlichen Charakter haben. 

Die Abschnitte „Mindestens 1,5 Meter Abstand halten!“, „Hygieneregeln umsetzen!“ und „Rah-
menbedingungen klären!“ enthalten Maßnahmen und optionale Hinweise, die unabhängig vom 
Spielort gelten. Daran schließen sich weitere Abschnitte mit zusätzlichen Maßnahmen speziell 
für das Freiluft-Training, für das Hallen-Training und für den Wettkampf an. 

Die Verantwortung für die Umsetzung und Einhaltung der staatlichen Vorgaben und damit in der 
Regel auch der Maßnahmen aus diesem Schutz- und Handlungskonzept liegt originär beim 
Verein bzw. Träger des Stützpunktes oder wird diesem im Zuge der Genehmigung des Sportbe-
triebs von den zuständigen staatlichen Stellen übertragen. Das bedeutet: Zuständig ist der 
Verein bzw. der Träger des Stützpunktes! 

Verstöße gegen die staatlichen Vorgaben können von den zuständigen staatlichen Stellen mit 
Bußgeldern geahndet werden. Insbesondere bei gravierenden oder wiederholten Verstößen 
sind dies empfindlich hohe Geldbeträge, die in der Regel der Verein bzw. der Träger des Stütz-
punktes zu entrichten hat. 

Der Deutsche Tischtennis-Bund und seine Untergliederungen übernehmen mit diesem Schutz- 
und Handlungskonzept keine Verantwortung für eine Ansteckung mit dem Coronavirus im 
Rahmen eines Tischtennistrainings oder -wettkampfs. 
 

Der Deutsche Tischtennis-Bund fordert alle Vereine, Träger von Stützpunkten, Trainer*innen, 
Spieler*innen und Schiedsrichter*innen auf, sich an die Maßnahmen dieses Schutz- und 
Handlungskonzeptes zu halten. 
 
 

 

  



 

3 

 

Mindestens 1,5 Meter Abstand halten! 
 
 
Maßnahmen: 
 
Die Sportart Tischtennis 
 
Tischtennis ist mit Ausnahme des Doppels ein Individualsport und gehört nicht zu den Kontakt-
Sportarten, d. h. die Spieler*innen berühren sich grundsätzlich nicht.  
 

Trainingspartner*innen oder Wettkampfgegner*innen, die sich am Tisch gegenüberstehen, 
sind durch den Tisch, also mindestens 2,74 Meter (Länge des Tisches), voneinander getrennt. 
 
Nur im Doppel und Mixed spielen je zwei Spieler*innen auf derselben Tischhälfte, immer min-

destens durch eine Armlänge (für den Schlag) voneinander entfernt.  
 
Die Organisation 
 
Für alle Personen, die in der jeweiligen Situation nicht selbst spielen, sich aber in der 
Halle aufhalten dürfen, gilt ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern. Außerhalb des 
eigenen Sporttreibens ist in jedem Fall ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. 
 
In Abhängigkeit von der jeweiligen Örtlichkeit sind Regelungen für den Zutritt zu dieser zu 
treffen und entsprechend zu kennzeichnen. Ziel dieser Regelungen ist die Wahrung eines 
Abstandes von 1,5 Metern auch beim Ein- und Ausgang. 
 
Die Tische sind durch geeignete Maßnahmen zu trennen. Zur Abgrenzung mehrerer Tische 
werden Tischtennis-Umrandungen oder, wenn diese nicht vorhanden sind, andere geeignete 
Gegenstände genutzt. Bei Hallen mit Trennvorhängen sollte man auch zusätzlich diese nutzen. 
 
Zwischen zwei Tischbelegungen wird jeweils eine mehrminütige Pause eingeplant, um einen 
kontaktlosen Wechsel am Tisch zu ermöglichen. 
 
 
Der Ablauf des Spiels 
 
Die Spieler*innen verzichten auf Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale mit Kontakt, 
um das Abstandsgebot einzuhalten. 
 
Der Seitenwechsel erfolgt im Uhrzeigersinn um den Tisch herum. 
 
Auch während Spielpausen ist der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. 
 
Trainer*innen und ggf. Betreuer*innen halten Abstand, stehen grundsätzlich außerhalb der 
Abgrenzungen, und führen keine Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen mit Körperkontakt 
durch.  
 
 
Optionale Hinweise: 
 
Es wird auf Doppel und Mixed verzichtet. 
 
Die Spieler*innen bleiben auf ihrer Tischseite. Es erfolgt kein Seitenwechsel. 
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Hygienemaßnahmen umsetzen! 
 
Maßnahmen: 
 
Alle am Aufbau der Tischtennistische und Abtrennungen beteiligten Personen waschen sich vor 
und nach dem jeweiligen Aufbau die Hände. Nach jeder einzelnen Trainingseinheit bzw. jedem 
Wettkampfabschnitt sind die Tischoberflächen, die Tischsicherungen und die Tischkanten zu 
reinigen. 
 
Jede/r Spieler*in nutzt den eigenen Schläger. Ist dies nicht möglich, ist der Schläger bei jedem 

Nutzer*innen-Wechsel zu reinigen. 

 
Häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen des Handschweißes am 
Tisch sollen unterlassen werden. Für das Abtrocknen von Schläger oder Schweiß ist ein eige-
nes Handtuch zu benutzen. 
 
Jede/r Spieler*in nutzt ausschließlich eine eigene Trinkflasche. 

 
Beim Tischtennis in der Halle oder anderen Innenräumen wird jederzeit eine gute Belüftung des 
Spielortes gewährleistet. Sofern kein ständiger Durchzug gewährleistet werden kann oder die 
Halle über keine Luftaustauschanlage verfügt, ist 1x pro Stunde Stoßzulüften (z. B. durch Öff-
nen von Fenstern oder von Ein-/Ausgängen). Ist dies aus baulichen Gründen nicht möglich, 
gelten die Vorgaben der jeweils für die Halle zuständigen staatlichen Stelle.   
 
Umkleideräume, Duschen und Toiletten können unter Beachtung des Abstandsgebotes genutzt 
werden. 
 
Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel sind für alle Bereiche in ausreichendem Maß zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
 
Optionale Hinweise: 
 
Jede/r Spieler*in nutzt  eigene Tischtennisbälle, die vorher gut sichtbar gekennzeichnet worden 
sind, und nimmt während des Trainings nur die eigenen Bälle in die Hand. Das heißt auch, 
jede/r Spieler*in schlägt nur mit den eigenen Bällen auf. Der Kontakt fremder Bälle mit der Hand 
kann dadurch ausgeschlossen werden. 
 
Die beiden Spielpartner*innen können im gegenseitigen Einvernehmen auch farblich 
unterschiedliche Bälle nutzen (z. B. weiß und orange). 
 
Fremde Bälle werden mit dem Fuß oder dem Schläger zum/r Mitspieler*in gespielt. 
 
Alternativ dazu kann man die Bälle regelmäßig reinigen. 
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Rahmenbedingungen klären! 
 
Maßnahmen  
 
Sportorganisation 
 
Jeder Verein bzw. Träger eines Stützpunktes benennt eine/n Hygiene-Beauftragte/n, der/die als 
Ansprechpartner*in für alle Fragen rund um die Corona-Thematik dient und die Einhaltung der 
Maßnahmen des Schutz- und Handlungskonzeptes überwacht. 
 
Wer gegen dieses Schutz- und Handlungskonzept in Verbindung mit staatlichen Vorgaben gra-
vierend oder wiederholt verstößt, wird vom Hygienebeauftragten oder einer anderen Person, die 
das Hausrecht hat, der Halle verwiesen. Entsprechende Regelungen können sich auch in Vor-
gaben der zuständigen staatlichen Stellen finden. 
 
Zutritt 
 
Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten. Wer Symptome für akute 
Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- oder 
Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die jeweilige Sportstätte nicht betreten  
und sollte telefonisch bzw. per Mail einen Arzt/eine Ärztin kontaktieren. Ausnahmen sind nur für 
Personen mit bekannten Grunderkrankungen wie bspw. Asthma zulässig. 
 
Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, müssen die erforderliche 
Risikoabwägung selbst treffen. Der Deutsche Tischtennis-Bund empfiehlt allen Personen, die 
einer Covid-19-Risikogruppe angehören, nur nach vorheriger Konsultation eines Arztes/einer 
Ärztin an Training oder Wettkampf teilzunehmen. 
 
 
Information und Überwachung 
 
In der jeweiligen Sportstätte oder sonstigen Spielanlage sind die zentralen Maßnahmen auszu-
hängen. Der/Die Hygiene-Beauftragte informiert zudem die Spieler*innen, Trainer*innen, 
Schiedsrichter*innen, Funktionäre und alle anderen Beteiligten über das Schutz- und Hand-
lungskonzept und die konkrete Umsetzung durch den jeweiligen Verein bzw. Träger eines 
Stützpunktes. 
 
 
Nachverfolgung 
 
Zur Kontaktnachverfolgung im Falle einer später festgestellten Infektion sind die Namen aller 
anwesenden Personen geeignet zu dokumentieren. Dies gilt auch für Begleitpersonen oder 
Zuschauer. 
 
Die notwendigen Angaben umfassen Datum und Zeit des Aufenthaltes, Name und Vorname, 
Wohnanschrift sowie eine Telefonnummer. Sind die Daten bereits vorhanden und für den Ver-
antwortlichen jederzeit verfügbar (bspw. über die Mitgliederdatei), kann auf die erneute Erfas-
sung der Wohnanschrift verzichtet werden. 
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Zusätzliche Maßnahmen für das Freiluft-Training 
 
Maßnahmen: 
 
Keine. 
 
 
Optionale Hinweise: 
 
Tischtennis wird im Freien auf Schulhöfen, Spielplätzen, in Parks oder auch in Freibädern ver-
einsungebunden gespielt. Die Vorgaben richten sich nach der jeweiligen Örtlichkeit und müssen 
nicht automatisch den Vorgaben für Sportstätten entsprechen. 
 
Bei Tischen im öffentlichen Raum muss zudem mit einer Fluktuation und Durchmischung der 
anwesenden Personen gerechnet werden. 
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Zusätzliche Maßnahmen für das Hallen-Training 

 
Maßnahmen 
 
Sportorganisation 
 
Die Anzahl der gleichzeitig in der Halle zugelassenen Personen richtet sich nach den behördli-
chen Vorgaben zur maximalen Personenzahl (ggf. bezogen auf eine bestimmte Fläche).  
 
 
Trainingstische/Spielräume (Boxen) 
 
Die maximale Anzahl der Tische ist abhängig von den behördlichen Vorgaben zur maximalen 
Personenzahl (ggf. bezogen auf eine bestimmte Fläche). Innerhalb dieser Vorgaben gelten ca. 
5 x 10 Meter pro Tisch als Richtmaß.  
 
 
Durchführung des Trainings 
 
Bei einem Einzeltraining darf der/die Trainer*in mit dem/der Spieler*in Balleimer-/ 
Robotertraining machen. Dabei ist in jedem Fall ein Abstand von 1,5 Metern zwischen 
Trainer*in und Spieler*in durchgängig einzuhalten. Der/Die Spieler*in fasst die Bälle nicht an, 
die Bälle werden mit einem Netz gesammelt. Diese Spielbox ist so abzutrennen, dass die Bälle 
innerhalb der Spielbox verbleiben. 
 
 
Optionale Hinweise 
 
Zugang zur Halle 
 
Eltern dürfen ihre Kinder in die Sporthalle bringen, müssen die Halle jedoch wieder verlassen, 
sobald die Kinder dem/der Trainer*in übergeben wurden. Während des Trainings dürfen sich 
Eltern oder andere Begleitpersonen nicht in der Sporthalle aufhalten. 
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Zusätzliche Maßnahmen für den Wettkampf 

 
Maßnahmen: 

 

An- und Abfahrt 
 
Bei der An- und Abfahrt gelten die Vorgaben der für die Örtlichkeit zuständigen staatlichen Stel-
le.  
 
 
Sportorganisation 
 
Die Anzahl der gleichzeitig in der Halle zugelassenen Personen richtet sich nach den behördli-
chen Vorgaben zur maximalen Personenzahl (ggf. bezogen auf eine bestimmte Fläche 
und/oder bezogen auf eine bestimmte Veranstaltung). Die Zahl der anwesenden Personen ist 
möglichst zu minimieren. Ist die Kapazität begrenzt, wird die Anzahl mittels einer Prioritätenfol-
ge gesteuert (Spieler*innen, Organisator*in, Schiedsrichter*innen, Helfer*innen, Betreuer*innen, 
Medienvertreter*innen, Zuschauer*innen). 
 
Personen, für die das Abstandsgebot gilt, halten einen Abstand von 1,5 Metern. Dies gilt bei-
spielsweise auch für Nebenräume und Tribünen und pausierende Spieler auf der Mannschafts-
bank, so dass wir statt Mannschaftsbänken die Nutzung von Stühlen empfehlen. Notwendige 
Abstände sind angemessen zu kennzeichnen.  
 
Ein- und Ausgang sowie die wesentlichen Wegebeziehungen sind eindeutig zu kennzeichnen. 
Sofern räumlich umsetzbar, wird dabei nach dem Einbahnstraßenprinzip verfahren, um gegen-
fließende Begegnungen zu vermeiden und den Abstand jederzeit zu wahren. 
 
Auf die Verwendung zusätzlicher Materialien, die nicht zwingend für den Wettkampf i. e. S. er-
forderlich sind, wie bspw. Zählgeräte und Handtuchboxen ist möglichst zu verzichten. Sofern 
diese eingesetzt werden, soll das einzelne Gerät jeweils nur von einer einzigen Person genutzt 
werden. Ist dies nicht möglich, sind die Geräte bei jedem Wechsel des Nutzers zu reinigen. 
 
Beim Einsatz eines Mikrofons erhält dieses eine Schutzhülle (bspw. einen Gefrierbeutel oder 
eine kleine Plastiktüte), die bei jedem Wechsel eines Nutzers ausgetauscht wird. 
 
 
Zugang zur Halle 
 
Der Zutritt ist zu kontrollieren. 
 
 
Wettkampftische/Spielräume (Boxen) 
 
Innerhalb der behördlichen Vorgaben gelten im Regelfall auf Landesebene 5 x 10 Meter und auf 
Bundesebene 6 x 12 Meter pro Tisch als Richtmaß.  
 
 
Speisen und Getränke 
 
Angebot und Verkauf von Getränken und Speisen erfordern eine Genehmigung der zuständi-
gen staatlichen Stelle und ggf. die Umsetzung eines zusätzlichen Hygienekonzeptes.  
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Spielordnungen 
 
Parallel zu diesem Schutz- und Handlungskonzept, werden zudem die jeweiligen Spielordnun-
gen auf möglicherweise geänderte Rahmenbedingungen für den Wettkampfbetrieb angepasst 
(z.B. Spielsystem, Stammspielerstatus, Spielverlegungen) bzw. werden Ablaufpläne für Wett-
kämpfe erstellt. 
 
 


